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EntsorgungsZentrum für bestrahlte Kernbrennstoffe; 
Vorlage für die Kabinettssitzung am 08.02.77 

Mit der Kabinettsvorlage des MW vom 09.12.76 war der 
Ablauf der bis dahin erfolgtenf Standortvorauswahl durch 
die interministerielle Arbeitsgruppe EntsorgungsZentrum 
beschrieben worden. Nach dem Ergebnis dieser Vorlage , 
sollten zu 4- Standorten weitere Untersuchungen durchge-
führt werden, um eine Standortvorauswahl durch das Kabi-
nett zu ermöglichen. Das Kabinett hat in seiner Sitzung 
am 21.12.76 die interministerielle Arbeitsgruppe beauf-
tragt, die entsprechenden Untersuchungen ggf. unter Hin-
zuziehung nachgeordneter Behörden durchzuführen und das 
Ergebnis dem Kabinett zur Entscheidung vorzulegen. In 
dieser Kabinettsvorlage wird ergänzend zu der Kabinetts-
vorlage vom 9„12.76 entsprechend dem Auftrag des Kabinetts 
berichtet. Außerdem werden weitere im Zusammenhang mit der 
geplanten Errichtung des EntsorgungsZentrums aufgeworfene 
Fragen behandelt. 

1. Standorte 

1.1 Gorleben 

Im Bereich des Salzstockes Gorleben befinden sich 
auf DDE-Seite 3 Bohrungen, die im Verlauf des 
Jahres 1969 niedergebracht .wurden. Zwei dieser 
Bohrungen wurden nach Abteufen von rd. 2 000 m 
aus unbekannten Gründen eingestellt. An der 3-
Bohrstelle - unmittelbar südwestlich Lenzen, 
10 km nordöstlich des vorgesehenen Standortbe-
reiches - fanden am 26. 7»69 mehrere Explosionen 
statt, durch die der Bohrturm zerstört wurde. 
Aufgrund von Augenzeugenberichten ist anzunehmen, 
daß die Explosionen durch ausströmendes Erdgas 
verursacht wurden. Nachdem es gelungen war, den 
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Brand unter Kontrolle zu bringen, sind im Bereich 
der Bohrstelle keine weiteren Aktivitäten beob-
achtet worden. Auch ein am 31.1.77 durchgeführter 
Beobachtungsflug des Bundesgrenzschutzes ergab, daß 
im Bereich der Bohrstelle keinerlei Anzeichen dafür 
vorhanden sind, daß Erdgas gefördert wird. 

Nach Auffassung des Niedersächsischen Landesamtes 
für Bodenforschung (NLfB) und der Konzessionsinhaber 
für die Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen (Preussag 
und Brigitta/Elwerath lBEB)) ist mit großer Wahrschein 
lichkeit davon auszugehen., daß sich unter dem Salz-
stock Gorleben in einer Tiefe von rd. 3 500 m Gas be-
findet. Es ist jedoch zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
nicht vorgesehen, dieses Vorkommen zu erschließen. 
Die BEB hat vielmehr die Bergbehörden im Dezember 
1976 gebeten, sie von der Verpflichtung zur Durchfüh-
rung von Untersuchungsarbeiten'für ein Jahr zu ent-
binden. Die Bergbehörden haben dem zugestimmt. Die 
Konzession der BEB, an der die Preussag zu 30 % be-
teiligt ist, ist vorerst bis zum 28. November 1978 
verlängert. 

Durch das Vorhandensein eines Gasfeldes unter dem 
Sälzstock Gorleben ist eine "potentielle Gefährdung, 
der "Endlagerstätte im Falle einer Erdgasförderung 
gegeben. Es findet zwar zum gegenwärtigen Zeitpunkt 
keine Förderung statt i, es kann auch davon ausgegangen 
werden, daß auf niedersächsischer Seite eine Gas-
förderung verhindert werden kann, es ist jedoch nicht 
auszuschließen, daß zu irgendeinem Zeitpunkt auf 
DDE-Seite mit einer Förderung begonnen wird. In die-
sem Fall können u. U. großflächige Senkungen der E r d -
oberfläche im Bereich
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 des Gasvorkommens auftreten. 
Entsprechende Senkungen werden z. B . in dem Gasfeld 
Groningen in einer Größenordnung von 50 cm erwartet. 
Hier ist jedoch darauf hinzuweisen, daß die Gasvor-
kommen in Groningen in geringerer Teufe auftreten 
und daß in diesem Bereich in weitaus größerem Umfange, 
al s es in Gorleben möglich sein könnte, gefördert 
wird.^Durch die möglicherweise eintretenden Senkun-
gen könnte es zu gefährlichen Verschiebungen im Be-
reich des Salzstockes kommen. Ob die Gefährdung 
durch Einrichtung des Endlagers in einem geologisch 
stabilen Teil des Salzstockes umgangen werden könnte, 
müßte durch entsprechende Untersuchungsarbeiten ge-
klärt werden. 

Ausgesprochen vorteilhaft für den Standort Gorleben 
istL., daß sich~~das für
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Im Hinblick auf die Situation, die beim Standort 
Gorleben aus der Nähe zur DDR entsteht, haben Ab-
stimmungsgespräche mit den zuständigen Bundesressorts 
stattgefunden. Diese Gespräche hatten zum Ergebnis, 
daß -von Seiten des Bundes verschiedene Bedenken und 
Vorbehalte geäußert wurden. Diese sind in der Kabi-
nettsvorlage des MW vom 9.12.76 ausführlich darge-
legt. Einem Fernschreiben des BMI vom 6*12.76 kann 
entnommen werden, daß eine Vorauswahl des Standortes 
Gorleben dennoch möglich istl BMI führt jedoch in 
dem vorgenannten Fernschreiben aus, daß in diesem 
Falle ein dreistufiges Vorgehen erforderlich ist; 

- Niedersächsische Kabinettsentscheidung vor Ver-
handlungen mit der DDE, jedoch mit deutlich 
vorläufigem Charakter, damit Verhandlungen 
überhaupt noch einen Sinn haben. 

- Gespräche mit der DDR, wobei ein möglichst 
weitgehender Konsensus anzustreben wäre. 
Die ggf. notwendigen vertraglichen Regelungen 
bezüglich UmgebungsüTberwaehung und Notfallschutz 
könnten dazu führen, daß sogar Konsultationen 
erforderlich würden. 

- Endgültige Standortvorauswahl. 

Der Bund führt in seinem Fernschreiben weiter aus, 
daß bis zur endgültigen Entscheidung mindestens 
einige Monate verstreichen müßten. 

Diesem vorgeschlagenen Verfahren entsprechend 
wurden mit Schreiben des MW vom 4.1.77 die Staats-
sekretäre im BMlV""Ml¥~ünd~Bra«ri vom ~ErgebnIs~~der 
Kabinettssitzung vom 21.12

0
76 dahingehend infor-" 

miert, daß das Kabinett die Zahl der möglichen 
Standorte auf 4 eingegrenzt hat. Es wurde- ferner 
darauf hingewiesen, daß der Standort Gorleben" 
ijnVeä^leic^^ Sta nci o r W n ~ ilI~T5e v or -
zugter Weise geeignet erscheint und das Kabinetf 
desHaT5~der Auf rassung sex, d^3""errüFprechend"^m~ 
Vorschlag des Bundes eine unverzügliche Aufnahme 
der Gespräche mit der DDE durch den Bund erfor-
deäich ist. 



Lichtenhorst 

Nach Ansicht des ML sind die Wasservorkommen im Saum 
Lichtenhorst zwar regional bedeutsam, ein Ersatz 
dieser Wasservorkommen ist Jedoch bei entsprechenden 
Investitionen durch Anschluß an überregionale Wasser-
versorgungssysteme möglich, so daß die wasserwirt-
schaftlichen Bedenken zum Standort Lichtenhorst u . U. 
ausgeräumt werden könnten. 

ML hat seine Bedenken gegen den Standort Lichtenhorst 
hinsichtlich der Belange der Landespflege abgeschwächt. 
Es wird nunmehr die Auffassung vertreten, daß hinsicht-
lich des im Standortbereich befindlichen Hochmoorrests 
durch entsprechende finanzielle Aufwendungen an anderer 
Stelle ein Ausgleich geschaffen werden kann» 

Mariaglück 

Mariaglück ist ein in den Jahren 1911 - 1914- abge-
teuftes Bergwerk auf dem relativ kleinen Salzstock 
Höfer. In dem Bergwerk, das vorwiegend der Stein-
salzgewinnung dient, ist in den letzten Jahren die 
Produktion herabgefahren worden. Unter Tage werden 
z. Z. noch 10 Arbeitnehmer beschäftigt. Vorbehaltlich 
näherer Erkundungen kann davon ausgegangen werden, 
daß von den vorhandenen Abbaukammern etwa 1/3, das 
sind 1,6 Mio cbm, für die Lagerung von zumindest 
schwachaktiven Abfällen in Frage kommt. Es bestünde 
ferner die Möglichkeit, im nordwestlichen Teil (falls 
Hochaktivlagerung nicht in Betracht kommt, auch im 
südlichen Teil) des Salzstockes weitere Ablagerungs-
kammern - z. B . für mittelaktive Abfälle - einzu-
richten. 



Für die Lagerung von hochaktiven Abfällen müßte der 
bisher weitgehend unbekannte südliche Teil des Salz-
stockes Höfer verwendet werden. Zusätzlich zu den 
bestehenden 2 Schächten müßte dann ein dritter Schacht 
abgeteuft werden. Aufgrund des dadurch nur begrenzt 
zur Verfügung stehenden Teils unverritzten Salzes 
erscheint eine Endlagerung von hochaktiven Abfällen 
aus thermischen Gesichtspunkten zumindest bedenklich. 
Für eine 20jährige Lagerung von hochaktiven Abfällen 
wird nach Auffassung des NLfB eine Salzstockfläche 
von 500 x 900 m benötigt, auf dem Salzstock Höfer 
stehen max. 750 x 1 000 m zur Verfügung. Der verblei-
bende Sicherheitsabstand zum Sand des Salzstockes 
wird - insbesondere falls geologisch unerwünschte 
Schichten anzutreffen sein sollten - als zu gering 
angesehen. 

Nach weiteren Prüfungen, die ML gemeinsam mit nach-
geordneten Dienststellen vorgenommen hat, erscheint 
der Standort auch aus wasserwirtschaftlicher Sicht 
bedenklich. Die Bedenken gelten insbesondere hin-
sichüich 

- der unmittelbaren Nähfe zum Wasserschutzgebiet 
des Wasserwerks der Stadt Gelle, 

- der Lage im Aller-Urstromtal, in dem unterhalb 
die Wassergewinnungsanlagen der Stadtwerke 
Hannover liegen, 

der großen Bedeutung der Wasservorkommen im 
Raum Höfer für die überregionale Wasserver-
sorgung. 

Wahn 

Für den Standort Wahn war ursprünglich eine Lage 
des EntsorgungsZentrums im Bereich des Schießplatzes 
der Erprobungsstelle Meppen vorgesehen. Nachdem Ver-
handlungen mit dem Bundesministerium für Verteidi-
gung ergeben haben, daß ein Verzicht der Bundeswehr 
auf Teile des Schießplatzes nicht in Betracht kommt, 
mußte die vorgesehene Fläche nach Westen auf den 
Rand des Salzstockes verschoben werden. Dadurch 
ergibt sich eine Randlage des Geländes auf dem 
Salzstock. Ferner müssen für die Endlagerung der 
Abfälle Teile des Schießplatzes in größerer Tiefe 
"unterfahren" werden. Durch diese Veränderungen.,, 
sind bei dem ursprünglich stark favorisierten " 
-g^Mör^__erEebI'xcEe macEgru'^Es''war 
insbesondere zu prüfen, inwieweit durch die Lage 
am Rand des Schießplatzes und in einem Tiefflug-
gebiet sicherheitstechnische Bedenken geltend 
gemacht werden können. 



Hinsichtlich der Lage im Tieffluggebiet ist fest-
zustellen, daß hierdurch eine erhöhte Gefährdung 
der geplanten Anlagen durch Flugzeugabstürze ein-
tritt. Diese erhöhte Gefährdung tritt unabhängig 
davon ein, daß alle sicherheitstechnisch wesent-
lichen Anlagenteile gegen den Absturz schnell 
fliegender Militärmaschinen ausgelegt werden müssen. 

Sicherheitstechnisch noch bedenklicher erscheint 
das Nebeneinander von Schießplatz und Entsorgungs-
zentrum. Die Zulässigkeit des Nebeneinander kann 
nur bei genauer Kenntnis über Art und Umfang des 
Schießbetriebes, gegenwärtig und zukünftig, ge-
prüft werden. Hierzu müßten Angaben über die Wirkung 
der Geschosse, die Entfernung des eige^tj-lj^henZiel-
gebietes„ d l l T l a h r s c g i o ^ ^ 
eingehend mit den militärischen Dienststellen, Sach-
verstancCiKen und auch der gTTen?licTi^xt~

,

^s^ütTert 
wjjrdenl^^ 
. fordert "worden. £j"ie liegen zum gegenwärtigen Z_eit-_ 
punkt nicht vor. Auf evtl. auftretende Schwierig-
kiTtenT*HürcE"militärische Geheimhaltung wird hinge-
wiesen,, Diese zum Teil sehr detaillierten Unter-
suchungen können nur !am Rahmen der erforderlichen 
Genehmigungsverfahren nach dem Atomgesetz geprüft 
werden. Generell ist jedoch festzuhalten, daß der 
Standort Wahn durch Seine Lage in der Nähe des 
Zielgebietes des Schießplatzes belasteter ist als 
ein Standort ohne diese Voraussetzungen. 

In etwa 16 km Entfernung von dem Standortbereich 
befindet sich das Sohderwaffendepot SAS-Lahn. Ent-
sprechend der Bedeutung dieser militärischen Anlage 
- die Lagerung von Atomsprengkörpern ist nicht aus-
zuschließen - und den damit verbundenen Gefahren 
wird die Anlage sowohl durch die Bundeswehr als 
auch durch alliierte Streitkräfte bewacht. 

Der Regierungspräsident Osnabrück befürchtet, daß 
bei Demonstrationen gegen ein EntsorgungsZentrum 
in diesem Raum auch diese militärischen Anlagen be-
rührt werden könnten. Dabei wird auch auf die schwer 
wiegenden Folgen hingewiesen, die sich durch Schuß-
waffengebrauch bei einem unbefugten Betreten im 
Bereich des Sonderwaffendepots ergeben würden. Die 
Befürchtungen des RP Osnabrück werden vom MI geteilt 


